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125 Anlage 219 , 220 und 221.

dvch der Kreis der Schüler ein so beschränkter, daß die Re¬
gierung die Bereitstellung eines größeren Betrages nicht
befürworten könne.

Auch die im Ausschuß erfolgten Hinweise, daß das
Volkshochschnlheim in Edewecht cirka 25 jungen Leuten
ans dem ganzen Lande , in jedem Kursus Gelegenheit zur
Weiterbildung und Vervollkommnung ihres Wissens geben
könne, konnten die Bedenken des Regierungsvertreters nicht
zerstreuen . Nach eingehender Beratung stellt ein Teil des
Ausschusses, die Abg. Fick, Jordan , Schmidt , Tantzen und
Zimmermann den

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

Z i m m erma n n.

n trag  vir . 1:
Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung

zur Berücksichtigung überweisen.

Der übrige Teil des Ausschusses, die Abg. Faber , Les¬
fers , Meyer , Wempe, Freese, Schröder , Wichmann , Thye
und Lehmkuhl stellt den

Antrag  Nr . 2:
Übergang zur Tagesordnung.

Anlage 220.
Bericht

des AusschussesI zu der Eingabe des Mittclschullehrers Finke in Wiefelstede vom 4. März 1925 um Neu¬
festsetzung seines Besoldungsdienstalters.

Der Gesnchsteller wünscht mit seinem Kollegen ^ verlegt worden ist, kann der Wunsch des Gesnchstellcrs als
Baase  n im Besoldnngsdienstalter gleichgestellt zu wer - ^ befriedigt angesehen werden,
den. Nachdem nach der Erklärung des Regiernngsver - ! Der Ausschuß stellt den A n t r a g^
treters das Besoldnngsdienstalter des Finke inzwischen mit i Die Eingabe durch die Ausführungen des Re-
Wirkung vom 1. Oktober 1923 an um 4 Jahre zurück- i gierungsvertreters fiir erledigt zu erklären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

O e l k j e n.

Anlage 221.
Bericht

des Ausschusses II über die Eingabe der Bockhorner Sielacht.

Die Eingabe wendet sich gegen den Artikel 2 der An- aber nicht wieder zugegangen. Der Ausschuß stellt dem-
lage 17, betr . den Entwurf eines Gesetzes für den Landes - gemäß den
teil Oldenburg , betr. Bildung einer vergrößerten Bock- Antrag:
Horner Sielacht . Der Gesetzentwurf lag dem alten Land- Der Landtag wolle die Eingabe der Bockhorner
tage vor, ist dem Landtage in seiner gegenwärtigen Sitzung Sielacht für erledigt erklären.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Albers . ^
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Anlage 222.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Lehrersz. D. Bücking in Rüstringen um Gewährung eines Darlehns
bzw. um Kapitalisierung seines Wohnnngsgeldes zwecks Ankauf eines Wohnhauses.

Von seiten des Regierungsvertreters wurde initge-
teilt, daß die Eingabe dadurch erledigt sei, daß dem Pe¬
tenten seitens der Sparkasse der Stadt Rüstringen eine
Hypothek von 6000 gewährt und der Kauf des Hauses
inzwischen erfolgt sei.

Der Ausschuß stellt daher den
Antra  g:

Übergang zur Tagesordnung.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Mülle r.

Anlage SSL
Bericht

des Ausschussesl zur Eingabe des Invaliden Diedrich Reinken, Ellwürden.
In der Eingabe bittet der Petent um Nachzahlung,

Weiterzahlung von Militär - und Unfallrenteu, Unterhal¬
tungskosten für seinen schwachsinnigen Sohn und um die
Herstellung der gesetzlichen Ordnung.

Der Ausschuß ist einstimmig der Meinung, daß der
Landtag siir Militär - und Unfallrenteu nicht zuständig ist,
da dieselben durch Reichsgesetz geregelt sind.

Zur Unterhaltungspflicht des Sohnes erklärte der
Regierungsvertreter, daß der Petent sich in dieser Sache
auch aus Ministerium wandte lind wurde festgestellt, daß

das Amt und die Gemeinde ihren gesetzlichen Verpflichtun¬
gen nachgekommen sind. Ferner ist in der Eingabe dem
Ministerium und der Staatsanwaltschaft der Vorwurf der
Befangenheit gemacht worden.

Der Ausschuß stellte fest, daß die Angaben unhaltbar
lind wirr sind. Alls diesem Grunde stellt der Ausschuß den

A ntra  g:
Der Landtag wolle über die Eingabe zur Tages¬

ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

B r o d e k.

Anlage 224.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Bezirksvorstehers Franz Wendeln und weitere, betreffend Änderung
der Wegegenossenschaftsbezirke, Hoheging, Höltinghausen.

In der Eingabe bitten die Petenten, nachzuprüfen,
ob ihren Wünschen, die Grundstücke, die jetzt im Wege¬
bezirk Hoheging liegen, wieder zum Wegebezirk Hölting¬
hausen zu legen, nicht Rechnung getragen werden könne
In der Eingabe wird gesagt, daß, als damals die Zustel¬
lung zum WegegenossenschaftsbezirkHoheging erfolgte, die
Unhaltbarkcit und Untragbarkeit dieses Zustandes nicht
vorauszusehen gewesen wäre. Es wird aber nicht klar zum
Ausdruck gebracht, worin diese Unhaltbarkeit nud Untrag¬
barkeit besteht. In der in Anlage der Eingabe beigege-

beueu Bescheinigung deS Gemeindevorstehers der Ge¬
meinde Emsteck ist als erster Grund angegeben, daß die
Grundstücke immer zur Ballerschaft Höltinghausen und
zum Wegebezirk daselbst gehört hätten. Zum zweiten
kommt darin zum Ausdruck, daß Höltinghausen ganz be¬
deutende Flächen Grundbesitz au Hoheging abgetreten hätte.

Bei der Beratung im Ausschuß erklärte der Regie¬
rungsvertreter, daß auf einstimmigen Beschluß des Ge¬
meinderats Emsteck, wogegen keine Einwendungen erhoben
wurden, damals die jetzt noch bestehende Grenze festgelegt
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wurde. In dein Gemeinderatsbeschluß vom 25.2.25 kommt ^
nicht eine große  Mehrheit (7 zu 4 Stimmen bei 1 '
Stimmenthaltung ) znm Ausdruck.  Das Amt sprach !
sich gegen eine Änderung der jetzigen Grenzverhältnisse
aus , die natürliche Grenze ist dort die Staatschaussee Ahl- ,
Horn—Cloppenburg. Gehört worden in dieser Frage ist ^
auch das Siedlnngsamt . Es spricht sich für Beibehaltung
der jetzigen Grenze ans.

Ebenso ist die Staatsregierung der Auffassung, daß
auch sie nach eingehender Prüfung der ganzen Angelegen- .

heit zu dem Entscheid gekommen ist, es bei der jetzigen Be-
ordnnng zu belassen.

Der Ausschuß schließt sich nach längerer Aussprache
den Ausführungen des Regiernngsvertreters an und stelltden

A n t r a g:
Der Landtag wolle über die Eingabe zur Tages¬

ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

E ckh v l t.

Anlage 225.
Bericht

des Ausschusses1 über die Eingaben des BäckermeistersA. Albers zu Vestrup.
In der Eingabe beschwert sich Albers über die im

April vorigen Jahres erfolgte Beschlagnahme von 2 Wohn-
ränmen zur Unterbringung einer Flüchtlingsfamilie.

Der Ausschuß des vorigen Landtags hat die Ein¬
gaben unter Hinzuziehung des Regierungsvertreters ein¬
gehend beraten.

Die Beschlagnahme ist inzwischen aufgehoben und die
Angelegenheit dadurch erledigt.

Der Ausschuß stellt den
Antrag:

Die Eingabe durch die inzwischen erfolgte Maß¬
nahme für erledigt zu erklären.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

Göhr s.

Anlage 226.
Bericht

des Ausschussesl über die Eingabe des C. Erveling in Rüstriugen, betreffend Verpachtung der Jagd aus
dem Idagroden und den benachbarten Groden.

In der Eingabe beschwert sich der C. Erveling darüber,
daß die bisher von ihm gepachtete Jagd öffentlich ver¬
pachtet, dagegen die benachbarte Jagd unter der Hand den
bisherigen Pächtern wiedergegeben sei.

Der Regiernngsvertreter erklärte hierzu im Ausschuß,
daß die betr. Jagden s. Zt. nach Papiermark bis 1. Sept.
1925 verpachtet gewesen seien. Die Regierung hätte nun
versucht, sich über eine Festsetzung der Jagdpacht in Gold¬
mark für den Rest der Pachtzeit mit den Pächtern zu eini¬
gen. Um die Verhandlungen hierüber zu erleichtern, hätte
man den Pächtern in Aussicht gestellt, ihnen die Jagd bei
hinreichenden! Gebot noch ans drei weitere Jahre , bis
31.3.28, zu belassen. Von beiden Seiten sei aber ein zu
niedriges Gebot abgegeben. Der Petent hätte bei Abgabe
seines Gebotes noch erklärt, daß er sich nur an sein Gebot
gebunden hielte, wenn die Jagd nicht öffentlich verpachtet

würde. Es sei nun Absicht der Regierung gewesen, beide
Jagden öffentlich zu verpachten. Inzwischen hätten die
Jagdpächter aus Varel und Ellenserdamm für ihre bis¬
herige Jagd ihr Gebot verdoppelt, und wäre ihnen darauf
vom Ministerium der Zuschlag erteilt. Der Petent hätte
für seine Jagd allein nachträglich kein erhöhtes Gebot
abgegeben und sei deshalb diese Jagd öffentlich verpachtet.
Im übrigen beabsichtige die Regierung, vom 1.4.1928 ab
sämtliche Staatsjagden öffentlich zu verpachten.

Im Ausschuß ist man der Meinung, daß die Be¬
schwerde des Erveling unbegründet ist, zumal er zunächst
selbst eine öffentliche Verpachtung verhindern wollte.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag:

Übergang zur Tagesordnung.
Namens des Ausschusses I.

Der Berichterstatter:
I a n s s.en.
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Anlage 227.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Peter Knoop in Niendorfa. O., betreffend die Verpachtung der
Hafenfähre am Niendorser Hafen.

In der Eingabe beschwert sich der Petent darüber,
daß er als Meistbietender bei der öffentlichen Ausschrei-
bnng des Betriebes der Hafenfähre nicht berücksichtigt wor¬
den sei, sondern er sei einem Herrn Johannisson über¬
tragen worden. Der Regiernngsvcrtreter teilte zunächst
mit, daß der Petent keine Beschwerde an das Ministerium
gerichtet habe« sondern sich direkt an den Landtag gewandt
habe. Zu der Beschwerde selbst könne nur gesagt werden,
daß die Angaben des Petenten nicht richtig seien. Er sei
nicht der Höchstbietende gewesen, sondern Johannisson, der
700 geboten Habe. Auch besitze Johannisson keine drei
Wohnhäuser, sondern nur ein Einfamilienhaus, die übri¬
gen beiden Gebäude seien zunächst als Stallungen gebaut
und erst später zu Wohnungen eingerichtet, wovon eins

von diesen Gebäuden Johannisson selber und das andere
von Johannisson seinen Sohn bewohnt wird. Entscheidend
bei der Wahl des Johannisson sei gewesen, daß er direkt
bei der Hafenfähre wohne und auch von seiner Wohnung
aus sehen könne, ob jemand übergesetzt werden wolle, der
Petent aber wohne 20 Minuten vom Hafen entfernt. Jo¬
hannisson habe auch schon im vergangenen Jahre den
Hafenbetrieb gehabt und denselben zur vollen Zufrieden¬
heit des Publikums und der Badebehörde geführt.

Der Ausschuß hat nach Kenntnisnahme der Erklärung
des Negierungsvertreters nichts zu bemerken und stellt da¬
her den

A n t r a g:
Übergang zur Tagesordnung

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

F i ck, Heinr.

Anlage 228.
Bericht

des Ausschusses III über die Eingabe des Bezirksausschussesfür Arbeiterwohlfahrt, betreffend Gewährung
eines Baukostenzuschusses zum Erweiterungsbau des Kinder- Erholungsheimesder Arbeiterwohlfahrt in

Wissingen bei Osnabrück.

In der Eingabe beantragt der Bezirksausschuß für
Arbeiterwvhlfahrt für den Erweiterungsbau eines Kinder-
erholnngsheims 20 000 o/il.

Die Kosten des Baues sind mit ca. 70 000 ->// veran¬
schlagt und hat das Landesjngendamt Hannover für die
Durchführung des Projektes den Betrag von 20 000 o//
zngcsagt.

Da sich das Grundstück infolge der Höhenlage und Be¬
waldung vorzüglich zur Erholung eignet, soll das Heim er¬
holungsbedürftigen, tnberknlosgefährdeten Kindern als
Kuraufenthalt dienen.

Die Belegung des Heimes soll durch die Ortsausschüsse
der Arbeiterwohlfahrt der Provinz Hannover und des Lan¬
desteils Oldenburg erfolgen.

Der bei der Beratung der Eingabe hinzngezogenc Re-
giernngsbevollmächtigteerklärt, so anerkennenswert auch
die Bestrebungen des Vereins im Interesse der Volks-
gesnndheit und des Landes seien, müsse eine Ablehnung
des Antrages auf Unterstützung der Konsequenzen wegen
erfolgen. Einmal handle es sich darum, daß das Kinder¬
heim außerhalb der Landesgrenzen errichtet werden soll,

außerdem sei dann mit Anträgen ähnlicher Art, andrer,
bestehender Vereinigungen zu rechnen, die evtl, finanziell
für den Staat nicht tragbar seien.

Ein Vergleich mit Rothenfelde könne nicht gezogen
werden, da für Rothenfelde wesentlich andre Voraus¬
setzungen maßgebend gewesen seien.

Auch die Tragung der Kosten bis zu einem Drittel,
wie sie bei der Entsendung von Kindern in Sol - und See¬
bäder üblich sei, vorausgesetzt, daß die Gemeinden das
Gleiche leisten, käme nicht in Frage, da es sich um ein sol¬
ches Bad hier nicht handle.

Empfehlenswert fei, daß diejenigen Genieinden, welche
ihre Kinder nach dort senden, einen Teil der Kosten tragen
würden.

Eine Minderheit des Ausschusses, die Abg. Fick, Jor¬
dan und Zimmermann können die Bedenken des Negie-
rnngsbevollmächtigten nicht teilen und stellen den

Antrag  Nr . 1:
Der Landtag wolle die Eingabe der Regierung

zur Berücksichtigung überweisen.
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Die Mehrheit des Ausschusses, die Abg. Fäber, Freese, Antrag  Nr . 2:
Lehmkuhl, Lefserv, Nteher-H., Schmidt, Gchröder, Thhe, Übergaua zur Tagesordnuna.Wempe uud Wichmamr stellen den

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:
Z i m m c r m a n u.

Anlage 229.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe zweier Einwohner der Gemeinde Ovelgönne, Hans Lübken und Her¬
mann Schulz, betreffend die Entfernung der Inschrift„Ehemaliges Kaiserliches Postamt", an einem der

Gemeinde gehörigen Hause.
In der Eingabe wird darüber Beschwerde geführt,

daß der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung
von Ovelgönne es abgelehut haben, einem Antrag zuzn-
slimmen, wonach die Entfernung der Inschrift „Ehemali¬
ges Kagerliches Postamt" an eurem der Gemeinde Ovel¬
gönne gehörenden Gebäude gewünscht wird. Das Post¬
amt ist ieit 1922 in eine Postagentnr nmgewandelt worden
und besmdet sich die Amtsstelle nicht mehr in dem frühe¬
ren Amtsgebäude, sondern in der Behausung des Post¬
agenten. T)as frühere Postamtsgebäude tzt zu Wohnun¬
gen eingerichtet worden.

Nach dem ablehnenden Beschluß des Gemeinderates
hat ein Maler im Aufträge von Eingesessenen der Ge¬
meinde Ovelgönne vor dieser Inschrift das Wort „E he -
maliges"  gesetzt. Die Verfasser der Eingabe finden
in dem Beschluß der Gemeindevertretungund in dem Vor¬
gehen einiger Gemeindebürger Ovelgönnes eine Verhöh¬
nung der Verfassung des Deutschen Reiches und bitten den
Landtag, dahin wirken zu wollen, daß die Inschrift be¬
seitigt wird. Zu der Beratung der Eingabe im Ausschuß
wurde ein Regiernngsvertreter hinzngezogen. Auf- Be¬
fragen teilte derselbe mit, daß im Novemberv. Js . von der
republikanischen Beschwerdestelle in Berlin an das Mini¬
sterium des Innern eine Eingabe gerichtet worden sei,
in der unter Berufung auf Artikel 126 der Reichsverfas-
snng gebeten wurde, dem Gemeindevorstand in Ovelgönne
anfzugeben, die Inschrift zu beseitigen. Das Ministerium
hat sich dann auf dem gegebenen Wege über das zuständige
Amt Brake über den Tatbestand unterrichtet. Nach dem
erstatteten Bericht des Gemeindevorstandes ist anfangs die
Entfernung der Inschrift unterblieben, weil sie ohne Be¬
schädigung des Mauerwerks und ohne Verunzierung des
Hauses nicht hätte geschehen können. Später fei auf Ver¬
anlassung Ovelgönner Bürger der Zusatz: „Ehemaliges"
hinzugefügt worden. Niemand in der Gemeinde sehe darin
einen Verstoß gegen die Hoheit der Republik.

Das Amt Brake habe sich der Auffassung des Ge¬
meindevorstandesangeschlossen und hinzugefügt, daß all¬
gemein polizeiliche Gründe für eine Entfernung der In¬
schrift nicht vorlägen und ein Entgegenkommenauf die
Eingabe der republikanischen Beschwerdestelle in Berlin
ein unzulässiges Eingreifen in das Selbstverwaltungsrechtder Gemeinden bedeuten würde.

Der Regierungsvertreter teilte weiter mit, daß das
Ministerium des Innern zu seinem Bedauern keine gesetz¬
liche Handhabe finden könne, die Beseitigung der Inschrift
auzuordnen. Nach den Richtlinien, die das Ministerium
der Finanzen f. Zt . erlassen habe über die Entfernung der
Hoheitszeichen des früheren Staates an staatlichen Ge¬
bäuden, hätte die Bezeichnung„Kaiserlich" von dem frü¬
heren Postamt in Ovelgönne entfernt werden müssen. Man
könne auch annehmen, daß die Anbringung des Wortes
„Ehemaliges" nicht ohne Hintergedanken hiuzugefügt wor¬
den sei. Aber später seien die Richtlinien des Ministeriums
der Finanzen dahin interpretiert worden, daß es die Ent¬
fernung derartiger Hoheitszeichen im Anfsichtswege gegen
einen Gemeinderatsbeschuß unter Berufung auf das Auf¬
sichtsrecht nicht erzwingen könne. Das treffe auch auf den
vorliegenden Fall zu.

Ein Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Brodel,
Eckholt, Fick, Göhrs, Hug, Themaun ist der Ansicht, daß
die gegen die Entfernung der Inschrift vom Gemeinde¬
vorstand Ovelgönne vorgebrachten Gründe nicht stichhaltig
sind und daß ohne Verletzung des Selbstverwaltnngsrechtcs
der Gemeinden, die Aufsichtsbehörden in der Lage seien,
die Entfernung anzuordnen. Nach seiner Ansicht lasse sich
die Anordnung im Aufsichtswege schon nach Artikel 3!),
Z 1 Punkt l und 5 der Gemeindeordnuug rechtfertigen.
Doch sei eine Entfernung der Inschrift auf dem Wege der
Verständigung vorzuzieheu. Er stellt den

Antrag  Nr . 1:
Der Landtag wolle beschließen, die Staatsregie¬

rung zu ersuchen, auf dem Wege der Verständi¬
gung den Gemeindevorstand und die Gemeinde¬
vertretung zu bewegen zu versuchen, die Inschrift
zu entfernen. Im Falle des Mißlingens zu prüfen,
ob nicht aus allgemein Polizeilichen Gründen im
Interesse des öffentlichen Friedens und unter Be¬
rufung auf den Artikel 33 der G.O. die Entfer¬
nung der Inschrift ungeordnet werden kann.

Ein anderer Teil des Ausschusses, die Abgeordneten
Janssen, Kohnen, Mählenhof, Möller, Nieberg, Oeltjen, ist
der Ansicht, daß die Angelegenheit von so geringer Bedeu¬
tung sei, daß man sie auf sich beruhen lassen solle. Auch

17Anlagen. 4. Landtag des Freistaats Oldenburg, 1. Versammlung.
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nach seiner Ansicht ermangele es der gesetzlichen Vorschrif¬
ten, um im Aufsichtswege aus allgemein polizeilichen
Gründen die Entfernung zu erzwingen. Er stellt den

Antrag  Nr . 2:
Der Landtag wolle über die Eingabe zur Tages¬

ordnung übergehen.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

H u g.

Anlage 230.
Bericht

des AusschussesI über die Eingabe des Vereins der Holzwärter im Landesteil Oldenburg um Verleihung
der Zivilstaatsdieuereigenschaftan die Holzwärter.

Der Verein der Holzwärter will durch die Eingabe die
Verleihung der Zivilstatsdienereigenschaftan die Holz¬
wärter erwirken. Es wird angeführt, daß die Art der Be¬
schäftigung der Holzwärter die Verleihung der Zivilstaats¬
dienereigenschaft begründe, und daß der Umstand, daß die
gewährte Unterstützung an die in den Ruhestand versetzten
Hvlzwärter nach den bisherigen Grundsätzen zu niedrig
sei, niederdrückend ans die Holzwärter wirke und ihr Dienst¬
interesse erlahmen lassen könne.

Ein Regiernngsvertreter wurde hinzngczogen und er¬
klärte, daß nach dem Personalabbau-Gesetze Beamtenstcllen
abznbauen seien, freiwerdende Stellen nur bei Dringlich¬
keit wieder besetzt würden, und schon ans diesem Grunde
dem Antrag nicht entsprochen werden könne. Auch sei das
Anrecht auf Verleihung der Eigenschaft als Zivilstaats¬
diener nicht gegeben, weil die Hvlzwärter als solche nur
zu einem Teil beschäftigt werden. Übrigens könne es zur
Folge haben, daß auch die nicht vollbeschäftigten Gerichts-

vollziehergehilsen und Amtsbotengehilfenmit gleichen An¬
trägen kommen werden, die mindestens dasselbe Anrecht
ans Verleihung der Zivilstaatsdienereigenschaft haben.
Auch finanziell würde die Lage der Hvlzwärter durch die
Verleihung der Zivilstaatsdienereigenschaft nicht auf¬
gebessert, weil die Holzwärter durch die Invaliden - und
Angestelltenversichernng eine monatliche Rente von 00 cF
beziehen können und im Falle der Dürftigkeit sogar die
Grundsätze nach Anlage 27 zu Raum kämen. Diese Rente
käme bei Verleihung der Zivilstaatsdienereigenschastin
'Wegfall.

Der Ausschuß schließt sich den Ausführungen des Re-
giernngsvertreters an und stellt den

A n t r a g:
Der Landtag wolle die Eingabe durch die Er¬

klärung des Regiernngsvcrtrcters für erledigt er¬
klären.

Namens des Ausschusses !.
Der Berichterstatter:

The m a n n.

Anlage 231.
Bericht

des AusschussesI über Eingabe der Gemeinde Berne, betreffend Instandsetzung des Weges über die
Jnlius-Plate.

In der Eingabe beklagt sich die Gemeinde Berne über
die schlechte Beschaffenheit des Weges über die. Julins-
plate. Ter Weg- sei ein Verbindungsweg zwischen zwei
Staaten , der durch einen breiten Strom getrennt sei. Der
Verkehr an Fußgängern habe ständig zngenommcn, na¬
mentlich infolge des Eisenbahnverkehrsin Farge und des
dort errichteten großen Kraftwerkes. Der Weg dient ferner
noch zur Abfuhr von Produkten, die durch Schiffsverkehr
ans der am Weserufer errichteten Kaje angebracht werden,
außerdem zur Abfuhr von Heu, Reith und Sand.

Der Gemeinde Berne sind nun von dem Wege- und
Wasserbanamt Oldenburg II 30 obm Klinkerbrocken un¬

entgeltlich zur Verfügung gestellt. Hiermit glaubt aber die
Gemeinde Berne nicht auskommen zu können.

Der Landtag wird gebeten, für eine baldmöglichste
Instandsetzungeinzutreten.

Der zu den Beratungen hinzugezogene Regierungs-
Vertreter erklärte im AusschußI des vorigen Landtages, die
Gemeinde Berne sei an das Ministerium mit einem
Kostenanschlag-noch nicht herangetreten; wenn sie das aber
tue, sei die Regierung geneigt, die Angelegenheit einer noch¬
maligen Prüfung zu unterziehen und wenn irgend mög¬
lich, die Wünsche zu berücksichtigen.

Der Ausschuß glaubt, daß ans diesem Wege, den der
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